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1.2	 Bedeutende Aktionäre per  30. Juni 2009

Am 31. Dezember 2007 verfügte die Viterius Ltd, Ramat-Gan, Israel, über einen Stimmrechtsanteil von 15.30%,  
den sie bis zum 31. Dezember 2008 auf einen Stimmrechtsanteil von 15.88% ausbaute. Per 30. Juni 2009 besitzt die 
Viterius Ltd eine unveränderte Anzahl Aktien, ihr Stimmrechtsanteil erhöht sich aber aufgrund der Vernichtung von 
628 000 Aktien (vgl. unten) auf 16.09%.

Bis zum 31. Dezember 2007 wurde die Viterius Ltd direkt zu 100% gehalten durch die Alony Hetz Properties & Invest-
ments Ltd, deren Aktien an der Tel Aviv Stock Exchange kotiert sind. Seit 31. Dezember 2007 werden sämtliche Aktien 
der Viterius Ltd direkt durch die neu zwischengeschaltete Alony-Hetz Global Ltd gehalten, die ihrerseits zu 100%  
direkt durch die Alony Hetz Properties & Investments Ltd gehalten wird (Publikation SHAB No. 10 vom 16.1.2008 
betreffend Zwischenschaltung der Zwischenholding Alony-Hetz Global Ltd).

Am 31. Dezember 2007 hielt die PSP Swiss Property AG einen Stimmrechtsanteil von 9.49%. Am 30. Oktober 2008 
hat die Gesellschaft durch Zukäufe im Rahmen ihres – durch die ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2008 
genehmigten – Aktienrückkaufsprogramms 2008/2011 den Grenzwert von 10% der Stimmrechte überschritten und 
hielt am 31. Dezember 2008 einen totalen Stimmrechtsanteil von 10.77% (eigene Aktien mit ruhendem Stimmrecht) 
(Publikation SHAB No. 216 vom 06.11.2008 betreffend Überschreiten des Grenzwerts von 10%). Davon entfiel auf die 
bis am 31. Dezember 2008 im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms auf der 2. Handelslinie zugekauften Aktien ein 
Stimmrechtsanteil von 1.34%; diese 628 000 Aktien sind gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 2. April 2009 
am 12./19. Juni 2009 vernichtet worden.

Aufgrund dieser Aktienvernichtung und gestützt auf den Zukauf weiterer Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufspro-
gramms im 1. Quartal 2009 beläuft sich der Stimmrechtsanteil der PSP Swiss Property AG per 30. Juni 2009 auf 10.44%.

Am 6. Oktober 2008 hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, den Grenzwert von 3% der Stimmrechte 
überschritten und zu jenem Zeitpunkt einen Anteil von 3.51% an den Stimmrechten besessen (Publikation SHAB No. 238 
vom 08.12.2008 betreffend Überschreiten des Grenzwerts von 3%). Aufgrund der vorerwähnten Aktienvernichtung 
beträgt dieser Stimmrechtsanteil per 30. Juni 2009 3.55%.

Abgesehen von den Beteiligungen der Viterius Ltd im Ausmass von 16.09%, der PSP Swiss Property AG  
im Ausmass von 10.44% und der UBS Fund Management (Switzerland) AG im Ausmass von 3.55% ist der  
PSP Swiss Property AG per 30. Juni 2009 kein Aktionär mit Stimmrechtsanteilen von 3% oder mehr bekannt.

Aktionärsbindungsverträge bestehen keine.
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1.4	K reuzbeteiligungen

Kreuzbeteiligungen bestehen keine.

Streuung der PSP-Aktien

Anzahl eingetragene
Namenaktien

Eingetragene
Aktionäre

Eingetragene
Aktien

Nicht eingetragene
Aktien

Total aus-
gegebene

Aktien1

Anzahl  % Anzahl
 % ausg. 

Aktien Anzahl
 % ausg. 

Aktien

1 bis 1 000 4 563 85.0 973 911 2.1

1 001 bis 10 000 591 11.0 1 903 414 4.1

10 001 bis 100 000 170 3.2 5 563 788 12.0

100 001 bis 1 000 000 38 0.7 11 069 801 23.9

1 000 001 bis 1 388 215 3 0.1 3 805 430 8.2

1 388 216 (3 %) bis 2 313 693 0 0.0 0 0.0

2 313 694 (5 %) und mehr 2 0.0 11 872 223 25.7

Total eingetragene Aktionäre/Aktien 5 367 100.0 35 188 567 76.0 35 188 567

Total nicht eingetragene Aktien 11 085 324 24.0 11 085 324

Total 35 188 567 11 085 324 46 273 891

	 1	 Von den total ausgegebenen Aktien sind die 4 830 533 eigenen Aktien nicht stimmberechtigt; davon sind 4 424 533 Aktien unter den «Eingetragenen Aktien» und die  
406 000 im 1. Quartal 2009 im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms auf der 2. Handelslinie zugekauften Aktien unter den «Nicht eingetragenen Aktien» aufgeführt.

1.3	 Aktionariat per 30. Juni 2009

Eingetragene Aktionäre und Aktien Eingetragene Aktionäre Eingetragene Aktien

Anzahl  % Anzahl  % 

Natürliche Personen 4 779 89.0 3 719 361 10.6

Juristische Personen 588 11.0 31 469 206 89.4

(davon Nominees/Treuhänder) (56) (1.0) (6 192 134) (17.6)

Total 5 367 100.0 35 188 567 100.0

Schweiz 5 188 96.7 22 051 263 62.7

Europa (ohne Schweiz) 139 2.6 4 218 154 12.0

Nordamerika 21 0.4 1 278 847 3.6

Andere Länder 19 0.4 7 640 303 21.7

Total 5 367 100.0 35 188 567 100.0
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Kapital Total
Anzahl  

Namenaktien
Nominalwert  

pro Aktie

Aktienkapital CHF 259 133 789.60 46 273 891 CHF 5.60

Genehmigtes Aktienkapital (bis 2. April 2011) CHF   56 000 000.00 10 000 000 CHF 5.60

Bedingtes Aktienkapital CHF   11 200 000.00 2 000 000 CHF 5.60

Zum genehmigten und zum bedingten Aktienkapital vergleiche zudem die nachfolgende Ziffer 2.2.

2	Ka pitalstruktur PSP Swiss Property AG

2.1	 Aktienkapital per 30. Juni 2009

Am 31. Dezember 2007 betrug das Aktienkapital der PSP Swiss Property AG CHF 492 469 855.50, eingeteilt in 
46 901 891 Namenaktien zu je CHF 10.50 Nennwert, mit einem genehmigten Aktienkapital von CHF 105 000 000 
und einem bedingten Aktienkapital von CHF 21 000 000.

Die Generalversammlung vom 9. April 2008 hat beschlossen, im Rahmen einer Kapitalherabsetzung zwecks 
Nennwertrückzahlung an die Aktionäre (anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2007), das Aktienkapital 
von CHF 492 469 855.50 auf CHF 379 905 317.10 herabzusetzen. Dabei wurde der Nennwert jeder Aktie von 
CHF 10.50 auf CHF 8.10 reduziert, unter Rückzahlung des freigesetzten Nennwertkapitals von CHF 2.40 pro 
Aktie an die Aktionäre. Die Nennwertrückzahlung erfolgte am 25. Juni 2008. Der Aktiennennwert des genehmigten 
und des bedingten Aktienkapitals wurde entsprechend von CHF 10.50 auf CHF 8.10 reduziert, was zu einer Herab-
setzung des genehmigten Aktienkapitals von CHF 105 000 000 auf CHF 81 000 000 und des bedingten Aktien
kapitals von CHF 21 000 000 auf CHF 16 200 000 führte.

Die Generalversammlung vom 2. April 2009 hat eine Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals bis zum  
2. April 2011 beschlossen.

Die Generalversammlung vom 2. April 2009 hat zudem beschlossen, das Aktienkapital von CHF 379 905 317.10 auf 
CHF 374 818 517.10 herabzusetzen durch Vernichtung von 628 000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 8.10,  
die im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms 2008 / 2011 bis am 31. Dezember 2008 erworben worden waren. 
Die 628 000 Namenaktien wurden am 12./19. Juni 2009 vernichtet, und damit reduzierte sich die Anzahl aus- 
gegebener Namenaktien auf 46 273 891.

Die Generalversammlung vom 2. April 2009 hat weiter beschlossen, das Aktienkapital von CHF 374 818 517.10 auf 
CHF 259 133 789.60 herabzusetzen durch Reduktion des Nennwerts jeder der nach der vorstehend beschriebenen 
Aktienvernichtung verbleibenden 46 273 891 Aktien von CHF 8.10 auf CHF 5.60. Die Rückzahlung des frei- 
gesetzten Nennwertkapitals von CHF 2.50 pro Aktie an die Aktionäre (anstelle einer Dividende für das Geschäfts-
jahr 2008) erfolgte am 19. Juni 2009. Entsprechend wurden das genehmigte Aktienkapital von CHF 81 000 000 auf 
CHF 56 000 000 und das bedingte Aktienkapital von CHF 16 200 000 auf CHF 11 200 000 herabgesetzt.

Somit ergibt sich per 30. Juni 2009  folgende Kapitalstruktur:
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2.2	 Genehmigtes und bedingtes Aktienkapital im Besonderen

Das genehmigte und das bedingte Aktienkapital sind in den Artikeln 5bis bzw. 5ter der Statuten geregelt:

«Artikel 5bis Genehmigtes Aktienkapital 
(1)	Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens zum 2. April 2011 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 

10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.60  um höchstens CHF 56'000'000.– zu 
erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.

(2)	Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den 	
Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.

(3)	Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Zuweisung der 
ausgeschlossenen Bezugsrechte, die Art der Liberierung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest.

(4)	Das Bezugsrecht der Aktionäre ist aufgehoben; die ausgegebenen Aktien können einzig als Entgelt für den Erwerb 
oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft 
oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Entgelt für die Übernahme oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für 
die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft 
oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden. Erwerb oder Übernahme ist nur im Rahmen der Zweckbestimmung 
gemäss Artikel 4 dieser Statuten erlaubt.»

«Artikel 5ter Bedingtes Aktienkapital
(1)	Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nenn-

wert von je CHF 5.60 um höchstens CHF 11'200'000.– erhöhen durch Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesell-
schaft und ihrer Tochtergesellschaften. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der 
Gesellschaft sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder diesbezüglichen Optionen oder einer Kombination 
von Aktien und Optionen an Mitarbeiter erfolgt gemäss vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen. Die Ausgabe 
von Aktien oder Bezugsrechten dazu an Mitarbeiter kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen.

(2)	Der Erwerb von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien 
unterliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.»
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2.3	Ka pitalveränderungen der letzten drei Geschäftsjahre

Anzahl  
Namenaktien

Nominalwert  
pro Aktie in CHF

Nominalwert
in CHF 1 000

Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember 2006 46 901 891 12.70 595 654

Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember 2007 46 901 891 10.50 492 470

Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember 2008 46 901 891 8.10 379 905

Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 30. Juni 2009 46 273 891 5.60 259 134

Gesetzliche Reserven (Allgemeine Reserven)

31. Dezember 2006 569 685

31. Dezember 2007 569 685

31. Dezember 2008 569 685

30. Juni 2009  569 685

Gesetzliche Reserven (Reserven für eigene Aktien)

31. Dezember 2006 82 756

31. Dezember 2007 287 705

31. Dezember 2008 316 879

30. Juni 2009  304 538

Freie Reserven

31. Dezember 2006 192 561

31. Dezember 2007 127 613

31. Dezember 2008 138 439

30. Juni 2009  155 127

Bilanzgewinn

31. Dezember 2006 149 383

31. Dezember 2007 41 375

31. Dezember 2008 36 364

30. Juni 2009  69 938

2.4	 Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine

Die unter Ziffer 2.1 auf Seite 99 erwähnten 46 273 891 ausgegebenen Namenaktien sind voll einbezahlt. Jede Aktie 
ist dividendenberechtigt. Unter Ziffer 6.1 auf Seite 109 ist die Stimmberechtigung erläutert. Auf den per  
30. Juni 2009  gehaltenen total 4 830 533 eigenen Aktien ruht das Stimmrecht. Vorzugsrechte und ähnliche Berech-
tigungen bestehen keine.

Per 30. Juni 2009 sind keine Partizipationsscheine und keine Genussscheine ausgegeben.

2.5 	 Übertragbarkeit der Namenaktien und Nominee-Eintragungen

Zu Aktienbuch und Nominees wird auf Artikel 7 der Statuten verwiesen. Am 30. Juni 2009 bestehen keine Verein-
barungen mit Nominees im Rahmen von Artikel 7 (5) Satz 2 der Statuten.

x) wird vervollständigt
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2.6 	Wa ndelanleihen und Optionen

Per 30. Juni 2009 sind keine Wandelanleihen ausste-
hend.

Am 30. Juni 2009 sind keine Optionen ausstehend.

3	 Verwaltungsrat

3.1	 Mitglieder des Verwaltungsrats

Günther Gose, 1944, CH und DE, Herrliberg, Dr. rer. nat., 
Präsident (nicht-exekutives Mitglied seit 7. Februar 2000, 
zunächst als Vizepräsident und ab 4. Dezember 2001 als 
Präsident, gewählt bis zur ordentlichen Generalversamm-
lung 2010).

Ausbildung: Diplom in Mathematik an der Universität 
München, Assistent am Institut für Rechentechnik der 
Technischen Universität Braunschweig bis 1976, Disser-
tation in numerischer Mathematik 1974.

Berufliche Tätigkeit: 1976 –90 verschiedene Tätigkeiten 
in der Allianz-Gruppe (bis 1983 Aufgaben in Produktent-
wicklung und Rechnungswesen der Allianz Leben, bis 
1987 Mitglied im Vorstand der Allianz Leben, bis 1990 
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Zweigniederlas-
sung Nordrhein-Westfalen der Allianz). Ab 1990 Mitglied 
der Konzernleitung der Zürich-Gruppe, bis 1994 verant-
wortlich für die Lebensversicherung, ab 1994 zusätzlich 
Regionalverantwortung für Nord- und Osteuropa, ab 
1998 bis zur Pensionierung Mitte 2002 Finanzchef der 
Gruppe.

Seit seiner Pensionierung bei der Zürich-Gruppe Mitte 
2002 übt Herr Dr. Gose bei der PSP Swiss Property AG 
nicht mehr eine delegierte, sondern eine selbstständige 
Verwaltungsratstätigkeit aus.

Neben der PSP Swiss Property AG verfügt Herr Dr. Gose 
am 30. Juni 2009 über keine offen zu legende Verwal-
tungsratsmandate.

Luciano Gabriel, 1953, CH, Wollerau, Dr. rer. pol.,  
Delegierter und Chief Executive Officer der PSP-Swiss-
Property-Gruppe (exekutives Mitglied seit 4. April 2007, 
gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2010).

Ausbildung: Herr Dr. Gabriel schloss seine betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Studien an den Universitäten Bern 
und Rochester (NY, USA) und seine Assistenztätigkeit 
für Volkswirtschaft an der Universität Bern 1983 mit 
dem Dr. rer. pol. ab.

Berufliche Tätigkeit: 1984–98 war Herr Dr. Gabriel bei 
der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich, Lon-
don und Mailand tätig. Dabei hat er leitende Funktionen 
in den Bereichen Corporate Finance, Risk Management,  
internationale Firmenkundenbetreuung und Business  
Development übernommen. 1998 –2002 war er bei der  
Zurich Financial Services verantwortlich für die Bereiche 
Corporate Finance und Tresorerie auf Gruppenebene.

Neben der PSP Swiss Property AG sowie den Gruppen-
gesellschaften PSP Participations AG, PSP Finance AG, 
PSP Real Estate AG, PSP Properties AG, Immobilien
gesellschaft Septima AG, SI 7 Place du Molard AG, PSP 
Management AG und PSP Group Services AG, der 
Gruppengesellschaft PSP West V AG und ihren Toch-
tergesellschaften sowie der WTF Real Estate (Switzer-
land) Ltd verfügt Herr Dr. Gabriel am 30. Juni 2009 
über eine Mitgliedschaft im Executive Board der EPRA, 
European Public Real Estate Association, sowie über ein 
Verwaltungsratsmandat bei der Orascom Development 
Holding Ltd. Weitere offen zu legende Verwaltungsrats-
mandate hat Herr Dr. Gabriel am 30. Juni 2009 keine.

Nathan Hetz, 1952, IL, Kiryat Ono, B.A./CPA (nicht-
exekutives Mitglied seit 4. April 2007, gewählt bis zur 
ordentlichen Generalversammlung 2010).

Ausbildung: Herr Hetz schloss seine Ausbildung in  
Finanzbuchhaltung an der Universität Tel-Aviv in Israel 
mit dem B.A./CPA (Wirtschaftsprüfer) ab.

Berufliche Tätigkeit: Herr Hetz ist Mitbegründer und 
Chief Executive Officer der Alony Hetz Properties &  
Investments Ltd, Ramat-Gan, Israel.
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Neben der PSP Swiss Property AG verfügt Herr  
Hetz am 30. Juni 2009 über Verwaltungsratsmandate 
bei Alony Hetz Properties & Investments Ltd, Amot  
Investments Ltd, Equity One Inc. und First Capital  
Realty Inc. Weitere offen zu legende Verwaltungsrats-
mandate hat Herr Hetz am 30. Juni 2009 keine.

Gino Pfister, 1942, CH, Basel, dipl. Elektro-Ing. ETH 
(nicht-exekutives Mitglied seit 7. Februar 2000, gewählt 
bis zur ordentlichen Generalversammlung 2010).

Ausbildung: Nach dem Studium 1962 – 66 an der ETH 
Zürich promovierte Herr Pfister 1966 als Dipl. Elektro- 
und Betriebsingenieur. 1969 erwarb er den MBA am  
INSEAD in Fontainebleau.

Berufliche Tätigkeit: Herr Pfister war 1967 als Analyst/
Programmierer bei Sodeco in Genf und 1968 als Betriebs-
ingenieur bei Pickerings in Stockton-on-Tees (UK) tätig. 
Ab 1970 folgten verschiedene Anstellungen bei Ciba- 
Geigy/Novartis (1971 als Trainee in Summit (NJ, USA), 
1972–74 in der Planung in Wien, 1975 in der Planung in 
Göteborg, 1976–83 als Leiter Pharma Division in Athen, 
1984–90 als Leiter Ciba Vision Europe in Aschaffenburg, 
1991–93 als Leiter Planung Pharma Division in Basel, 
1994 bis zu seiner Pensionierung Mitte 2006 als Leiter 
Pensionskasse/Immobilien in Basel).

Neben der PSP Swiss Property AG verfügt Herr Pfister 
am 30. Juni 2009 über keine offen zu legende Verwal-
tungsratsmandate.

Josef Stadler, 1963, CH, Grüningen ZH, lic.oec. HSG, 
MBA HBS (nicht-exekutives Mitglied seit 2. April 2009, 
gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2010).

Berufliche Tätigkeit: Herr Stadler ist ab Frühling 2009 
Leiter UHNW Global, Wealth Management, UBS AG,  
Zürich; vorher war er als Leiter der JP Morgan Schweiz 
tätig.

Neben der PSP Swiss Property AG verfügt Herr Stadler 
am 30. Juni 2009 über keine offen zu legende Verwal-
tungsratsmandate.

Aviram Wertheim, 1958, Israel, Ramat Hasharon 
(nicht-exekutives Mitglied seit 2. April 2009, gewählt 
bis zur ordentlichen Generalversammlung 2010).

Herr Wertheim ist Verwaltungsratspräsident der Alony 
Hetz Properties & Investments Ltd, Ramat-Gan, Israel, 
die er zusammen mit Herrn Nathan Hetz im Verwal-
tungsrat der PSP Swiss Property AG vertritt.

Neben der PSP Swiss Property AG und der Alony Hetz 
Properties & Investments Ltd verfügt Herr Wertheim 
am 30. Juni 2009 über Verwaltungsratsmandate bei 
Inspire Investments Ltd, Amot Investments Ltd, Rabin-
tex Industries Ltd, Tadir-Gan (Precision Products) 1993 
Ltd, Rimoni Industries Ltd und Plastopil Hazorea Ltd. 

Kein nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats ge-
hörte in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen 
Jahren der Geschäftsleitung der PSP Swiss Property AG 
oder einer Gruppengesellschaft an. Zudem bestehen  
keine wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zwischen 
den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der PSP 
Swiss Property AG oder einer Gruppengesellschaft. 

3.2	 Zwischen 1. Januar 2008 und 30. Juni 2009  
	a usgeschiedene mitglieder des verwal- 
	 tungsrats

Fritz Jörg,  1948, CH, Forch, eidg. dipl. Immobilien- 
Treuhänder (SVIT).

Herr Jörg war vom 7. Februar 2000 bis zum 4. April 2007 
exekutives Mitglied (Delegierter und Chief Executive  
Officer der PSP-Swiss-Property-Gruppe) sowie vom  
4. April 2007 bis Ende Februar 2008 nicht-exekutives 
Mitglied des Verwaltungsrats.

Ausbildung: Herr Jörg absolvierte 1964–67 eine Lehre 
als Hochbauzeichner in Zürich, 1985–86 die höhere 
Fachschule für Immobilien-Treuhänder SVIT, mit dem 
eidgenössischen Diplomabschluss, sowie in der Folge 
diverse Weiterbildungen in Betriebswirtschaft und Un-
ternehmensführung.
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Berufliche Tätigkeit: Herr Jörg arbeitete 1967–69 als 
Architekt in einem Planungsbüro in Zürich, 1969–72 als 
Bauleiter bei der Generalunternehmung Göhner AG in 
Zürich, 1972–78 als Projektleiter bei der Deggo AG in 
Volketswil, daselbst 1978–94 als Spartenleiter GU und 
Geschäftsleitungsmitglied sowie 1994–95 als CEO. 
1995–99 war er als CEO bei der Turegum Immobilien 
AG in Zürich1  und von Juli 1999 bis März 2007 als CEO 
bei der PSP-Swiss-Property-Gruppe tätig.

Anfangs 2008 übernahm Herr Jörg das Verwaltungsrats-
präsidium der Hammer Retex AG (Immobiliengesell-
schaft der Industrieholding Cham AG). Herr Jörg trat per 
Ende Februar 2008 als Verwaltungsratsmitglied der PSP 
Swiss Property AG zurück.

Nick van Ommen,  1946, NL, Noordwijk aan Zee, MBA.

Herr van Ommen war vom 7. April 2006 bis zum 9. April 
2008 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats.

Ausbildung: Master of Business Administration, diverse 
Weiterbildungen im internationalen Management und 
Marketing.

Berufliche Tätigkeit: Herr van Ommen arbeitete 1970–78 
in verschiedenen Verkaufs-, Marketing- und General- 
Management-Positionen bei Rank Xerox und 1978–87 
als Regional Director bei der AMRO Bank. Es folgten  
Tätigkeiten 1987–88 in verschiedenen Funktionen bei 
der Chase Manhattan/NCB, 1988–95 als Partner und 
Deputy Managing Director bei Euroventures Benelux, 
1995–99 als Managing Director bei Flemings Netherland 
BV, 1999 als CEO bei Friesland Bank Securities NV,  
ab 2000 als CEO bei der European Public Real Estate  
Association (EPRA).

Herr van Ommen schied per 9. April 2008 als Verwal-
tungsratsmitglied der PSP Swiss Property AG aus.

Martin Wetter,   1946, CH, Egg, Dr. iur., D.p.BA.

Herr Dr. Wetter war vom 7. April 2006 bis zum 9. April 
2008 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats.

Ausbildung: Herr Dr. Wetter schloss seine rechtswis-
senschaftlichen Studien an den Universitäten Zürich 
und Genf 1972 mit dem Dr. iur. ab. Es folgten 1973 
eine Ausbildung an der Manchester Business School 
(mit Abschluss als D.p.BA) sowie 1975 und 1976 Aus-
landaufenthalte in Frankreich bzw. den USA.

Berufliche Tätigkeit: Herr Dr. Wetter arbeitete ab 1973 
bis zu seiner Pensionierung Mitte 2005 in verschiede-
nen Funktionen bei der CREDIT SUISSE (vor allem im 
Kommerz- und Finanzbeteiligungsbereich), zuletzt als 
Mitglied der Geschäftsleitung CREDIT SUISSE (Corporate 
& Retail Banking), mit Verantwortung für das Firmen
kundengeschäft/Corporate Finance und Handelsfinan-
zierungen. Ab Mitte 2005 ist Herr Dr. Wetter teilzeitlich 
als Senior Executive Advisor für die CREDIT SUISSE tätig.

Herr Dr. Wetter schied per 9. April 2008 als Verwaltungs-
ratsmitglied der PSP Swiss Property AG aus.

Max Zollinger, 1952, CH, Zürich lic. iur. 

Herr Zollinger war vom 4. April 2007 bis zum 2. April 
2009 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats.

Ausbildung: Nach kaufmännischer Berufslehre und  
Matura schloss Herr Zollinger 1979 sein Rechtsstudium 
an der Universität Zürich mit dem lic. iur. ab.

Berufliche Tätigkeit: Herr Zollinger arbeitete während 
seines Rechtsstudiums in verschiedenen Firmen im 
Bereich Immobilien und Hypotheken, 1980-82 absol-
vierte er sein Gerichtspraktikum am Bezirksgericht  
Zürich. Von 1983–98 arbeitete er bei der Zürich Ver-
sicherungs-Gesellschaft im Bereich Immobilienerwerb 
und als Verantwortlicher des weltweiten Immobilien- 
und Hypothekenbestands. Seit 1998 ist Herr Zollinger 
als Partner bei Kuoni Müller & Partner, Immobilien- 
beratungsgesellschaft in Zürich, tätig.

Herr Zollinger schied per 2. April 2009 aus dem Ver-
waltungsrat der PSP Swiss Property AG aus.
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	 1	 Die Turegum Immobilen AG war (als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Zurich Financial Services) Vorgängerin der PSP Management AG.
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3.3	Wa hl und Amtsdauer

Die Herren Dr. Günther Gose und Gino Pfister sind am 
7. Februar 2000 von einer ausserordentlichen General-
versammlung erstmals gewählt und von den ordentlichen 
Generalversammlungen vom 8. April 2003/7. April 2006 
für je eine 3-jährige Amtsdauer wieder gewählt worden.

Die Herren Dr. Luciano Gabriel und Nathan Hetz sind 
erstmals von der ordentlichen Generalversammlung 
vom 4. April 2007 für je eine 3-jährige Amtsdauer  
gewählt worden, unter gleichzeitiger Erhöhung der sta-
tutarischen Höchstzahl der Verwaltungsratssitze von 
sieben auf acht.

An der ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 
2009 wurde beschlossen, die Amtsdauer der Verwal-
tungsratsmitglieder von bisher drei Jahren auf ein Jahr 
zu verkürzen, und zwar mit sofortiger Wirkung und  
Beendigung noch laufender Amtsdauern auf den 2. April 
2009 (Artikel 18 (2) und 26 der Statuten). Die Herren 
Dr. Gose, Dr. Gabriel, Pfister und Hetz wurden darauf-
hin in offener und globaler Wahl für je eine 1-jährige 
Amtsdauer wieder gewählt.

Zudem sind die Herren Josef Stadler und Aviram Wert-
heim durch die ordentliche Generalversammlung vom 
2. April 2009 in schriftlichen Einzelwahlen für je eine 
1-jährige Amtsdauer neu in den Verwaltungsrat gewählt 
worden.

Herr Fritz Jörg ist am 7. Februar 2000 als Verwaltungs-
ratsmitglied gewählt worden und trat per Ende Februar 
2008 zurück. Die Herren Nick van Ommen und Dr. Mar-
tin Wetter wurden am 7. April 2006 als Verwaltungs-
ratsmitglieder gewählt und schieden per 9. April 2008 
aus dem Verwaltungsrat aus. Herr Max Zollinger gehörte 
dem Verwaltungsrat vom 4. April 2007 bis am 2. April 
2009 an.

Amtszeitbeschränkungen sind seit 28. März 2007 wie 
folgt festgelegt: Altersgrenze 70 Jahre, Verwaltungsrats-
zugehörigkeit max. 15 Jahre.

3.4	I nterne Organisation

3.4.1 Aufgabenteilung im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat übt seine Befugnisse gemäss Artikel 
16 der Statuten als Gesamtorgan aus. Eine eigentliche 
Aufgabenteilung innerhalb des Verwaltungsrats ist nicht 
vorgesehen.

Besondere Kompetenzen der einzelnen Verwaltungs-
ratsmitglieder sind: Herr Dr. Günther Gose trägt (als 
Präsident) sein Finanzwissen und seine Führungser
fahrung in Finanzdienstleistungsunternehmen bei, Herr  
Dr. Luciano Gabriel bringt (als Delegierter und Chief 
Executive Officer der PSP-Swiss-Property-Gruppe) sein 
Immobilien- und Finanzwissen ein, Herr Gino Pfister 
vertritt Anleger- und Investorenaspekte. Herr Nathan 
Hetz unterstützt den Verwaltungsrat mit seiner Immo-
bilienerfahrung.

Die an der ordentlichen Generalversammlung vom  
2. April 2009 neu gewählten  Herren Josef Stadler und 
Aviram Wertheim unterstützen den Verwaltungsrat in  
strategischen bzw. Anleger- und Immobilienbelangen. 

Herr Dr. Gabriel ist neben dem Verwaltungsrat der PSP 
Swiss Property AG zusätzlich vertreten im Verwaltungs-
rat sämtlicher PSP-Gruppengesellschaften.

3.4.2 Verwaltungsratsausschüsse

Der Verwaltungsrat sieht bei der gegenwärtigen Grösse 
des Verwaltungsrats grundsätzlich keine Notwendigkeit, 
Aufgaben an Verwaltungsratsausschüsse zu delegieren; 
der Verwaltungsrat nimmt sich die Zeit, alle wesentli-
chen Geschäfte an den Sitzungen des Gesamtverwal-
tungsrats abzuhandeln.

Der Verwaltungsrat verfügt über ein Audit Committee 
und einen Entschädigungsausschuss (Remuneration 
Committee), denen alle am 2. April 2009 wieder ge-
wählten bzw. neu gewählten Verwaltungsratsmitglieder  
ausser Herrn Dr. Gabriel angehören. Herr Dr. Günther 
Gose ist Präsident beider Ausschüsse.
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Der Entschädigungsausschuss befasst sich vorab – mit 
Beschlusskompetenz – mit Fragen der Entschädigung 
des Verwaltungsrats und der Entlöhnung der Geschäfts-
leitung. Das Audit Committee gibt dem Verwaltungsrat 
Empfehlungen ab bezüglich Abnahme der Jahres-, Halb-
jahres- und Quartalsrechnungen sowie hinsichtlich der 
Beziehungen zu den externen Revisoren.

3.4.3 Arbeitsweise des Verwaltungsrats und 
seiner Ausschüsse

Pro Jahr finden im Allgemeinen vier ordentliche Ver-
waltungsratssitzungen statt. Dazwischen werden bei 
Bedarf ausserordentliche Verwaltungsratssitzungen 
einberufen und Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg 
gefasst. Die Verwaltungsratssitzungen werden durch 
den Sekretär protokolliert, die Zirkulationsbeschlüsse 
im jeweils nächstfolgenden Sitzungsprotokoll festge-
halten.

Der Verwaltungsratspräsident steht in ständigem Kontakt 
mit dem Delegierten des Verwaltungsrats.

Beratungen innerhalb des Entschädigungsausschusses 
finden bei Bedarf statt, Beratungen innerhalb des Audit 
Committee vorab in Vorbereitung der Jahres-, Halbjah-
res- und Quartalsabschlüsse.

Im Geschäftsjahr 2008 fanden eine ausserordentliche 
und vier ordentliche Verwaltungsratssitzungen statt,  
deren Sitzungsdauer im Durchschnitt fünf Stunden  
betrug. Das Audit Committee tagte fünfmal, der Ent-
schädigungsausschuss dreimal, mit durchschnittlich 
einstündiger Sitzungsdauer.

Im ersten Halbjahr 2009 fanden eine ausserordent- 
liche und zwei ordentliche Verwaltungsratssitzungen 
statt. Das Audit Committee tagte dreimal, der Entschä-
digungsausschuss einmal.

Zum Einbezug von Mitgliedern der Geschäftsleitung in 
die Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Aus-
schüsse vgl. Ziffer 3.6 auf Seite 107.

3.5	K ompetenzregelung zwischen Verwal-	
	 tungsrat und Geschäftsleitung

Gestützt auf die Delegationsnorm von Artikel 17 der 
Statuten und im rechtlich zulässigen Rahmen hat der 
Verwaltungsrat die Geschäftsführung und die Vertre-
tung an den Delegierten des Verwaltungsrats (Chief 
Executive Officer) bzw. die Geschäftsleitung übertra-
gen. Der Verwaltungsrat legt die Kompetenzstufen für 
die durch den Delegierten in Abstimmung mit dem 
Präsidenten zu treffenden Entscheide sowie für die 
vom Delegierten in eigener Kompetenz bzw. in Ab-
stimmung mit den Geschäftsleitungsmitgliedern zu 
fassenden Beschlüsse fest.

Die Aufgaben des Delegierten des Verwaltungsrats und 
der Mitglieder der Geschäftsleitung sind in Artikel 5 bzw. 6 
des Organisations- und Geschäftsreglements (OGR) wie 
folgt festgelegt (Fassung vom 28. März 2007):

«Artikel 5 Der Delegierte des Verwaltungsrats

(5.2)	 Der Delegierte ist Vorsitzender der Geschäftslei-
tung (CEO) und – soweit sich aus diesem OGR oder wei-
teren vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen, 
Richtlinien oder Weisungen nichts Anderes ergibt – für 
die Geschäftsführung der Gesellschaft und der Gruppe 
verantwortlich. Der Delegierte beschliesst in allen An-
gelegenheiten der Geschäftsführung der Gesellschaft 
und der Gruppe, die nicht nach diesem OGR oder weite-
ren vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen, Richt-
linien oder Weisungen (i) dem Verwaltungsrat, (ii) dem 
Delegierten in Abstimmung mit dem Präsidenten oder 
(iii) dem Delegierten in Abstimmung mit den Geschäfts-
leitungsmitgliedern vorbehalten sind.

Dem Delegierten obliegen insbesondere folgende Auf-
gaben:

n	 Führung, Überwachung und Koordination der ihm 
unterstellten Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der 
übrigen ihm direkt unterstellten Direktoren und Mitar-
beiter;

n	 Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse 
des Verwaltungsrats, insbesondere bezüglich Konzern-
strategie;
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n	 Vorbereitung der Bereitstellung und des Einsatzes 
der zur Verwirklichung der Gesellschafts- und Grup-
penzielsetzungen notwendigen Ressourcen (Mittel und 
Personal), einschliesslich Aus- und Weiterbildung des 
Personals und Förderung des Nachwuchses;

n	 Vertretung der Gesamtinteressen der Gesellschaft 
und der Gruppe gegenüber Dritten, soweit diese nicht 
vom Verwaltungsrat wahrgenommen werden.

(5.3.1) Der Delegierte informiert den Verwaltungsrat 
in dessen Sitzungen über den laufenden Geschäfts-
gang und die wichtigen Geschäftsvorfälle sowie über 
die Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsleitung. 
Ausserhalb der Sitzungen meldet er ausserordentliche 
und schwerwiegende Geschäftsvorfälle ohne Verzug 
dem Präsidenten.

(5.3.2) Der Delegierte entscheidet in Fällen, die in die 
Kompetenz des Verwaltungsrats fallen, für die wegen 
ihrer zeitlichen Dringlichkeit ausnahmsweise die 	
Zustimmung des Verwaltungsrats nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann, und unterrichtet diesen unverzüg-
lich von seinem Entscheid.

(5.3.3) Der Delegierte stellt sicher, dass ein wirksames 
Revisionskonzept für die Gesellschaft und die Gruppe 
besteht.

(5.3.4) Der Delegierte bestimmt die zu seiner Unter-
stützung erforderliche Infrastruktur.»

«Artikel 6 Mitglieder der Geschäftsleitung

(6.3)	 Den einzelnen Mitgliedern der Geschäftsleitung 
obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

n	 Umsetzung der Gesamtstrategie und Entwicklung 	
ihres Geschäftsbereichs unter Beachtung der Gruppen-
vorgaben und Gruppenschwerpunkte;

n	 Erreichen der vorgegebenen strategischen und ope-
rativen Ziele im Geschäftsbereich;

n	 Regelmässige Berichterstattung an den Delegierten, 
in der Regel mindestens einmal monatlich. Auf Ein
ladung des Präsidenten oder des Delegierten erstatten 
die Mitglieder der Geschäftsleitung in den Sitzungen 
des Verwaltungsrats auch direkt Bericht.»

3.6 	I nformations- und Kontrollinstru-
	m ente gegenüber der Geschäftsleitung

Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind in der Regel 
an jeder ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats und 
des Audit Committee anwesend, so dass ein direkter 
Kontakt zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
und damit eine angemessene Kontrolle gewährleistet 
sind.

Der Verwaltungsrat lässt sich in regelmässigen Ab-
ständen über die wichtigen Kennzahlen sowie über 
die finanziellen und operativen Risiken der PSP-
Swiss-Property-Gruppe orientieren (zum Risk Ma-
nagement und dem zweimal jährlich erstellten Risk 
Report wird auf die konsolidierte Jahresrechnung, 
Seiten 37 bis 40, verwiesen).

Gestützt auf eine umfassende Risikobeurteilung und 
eine entsprechende neu ausgearbeitete Strategie hat 
der Verwaltungsrat im Berichtsjahr ein Internes Kont-
rollsystem (IKS) bezogen auf die finanzielle Berichter-
stattung implementiert. Der Verwaltungsrat nimmt min-
destens jährlich eine Neubeurteilung der Risiken vor 
und lässt sich von der Geschäftsleitung über die Funkti-
onsfähigkeit und Wirksamkeit des IKS informieren.

Derzeit besteht keine interne Revisionsstelle. Der Ver-
waltungsrat und sein Audit Committee stehen indessen 
in direktem Kontakt mit der externen Revisionsstelle 
und können diese bei Bedarf mit speziellen Prüfauf
gaben beauftragen (vergleiche Ziffer 8.4 auf Seite 110).

4	 Geschäftsleitung

4.1	 Mitglieder der Geschäftsleitung

Luciano Gabriel, 1953, CH, Wollerau, Dr. rer. pol., 
Chief Executive Officer (in dieser Funktion seit 1. April 
2007). Vergleiche Ziffer 3.1 auf Seite 102. 

Giacomo Balzarini, 1968, IT, Wollerau, lic. oec. publ., 
MBA, Chief Financial Officer (in dieser Funktion seit  
1. April 2007). Herr Balzarini ist seit dem 1. Dezember 
2006 bei der PSP Swiss Property tätig.

Ausbildung: Herr Balzarini schloss seine betriebs- 
und volkswirtschaftlichen Studien an der Universität 
Zürich 1996 ab und erwarb 2002 einen MBA an der 
University of Chicago (Ill., USA).
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Berufliche Tätigkeit: Herr Balzarini war von Mitte 1993 
bis 1996 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in 
Zürich auf den Gebieten Firmenkundengeschäft und 
Business Development tätig. 1997 – 2006 arbeitete er 
bei der Schweizerischen Rückversicherungsgesell-
schaft in den Bereichen Risk- und Projektmanagement, 
Strategieentwicklung und Asset Management, zuletzt 
als Managing Director, verantwortlich für den Aufbau 
des indirekten, internationalen Immobilienportfolios.

Neben den Gruppengesellschaften PSP Participations 
AG, PSP Finance AG, PSP Real Estate AG, PSP Proper-
ties AG, Immobiliengesellschaft Septima AG, SI 7 Place 
du Molard AG, PSP Management AG und PSP Group 
Services AG sowie der Gruppengesellschaft PSP West 
V AG und ihren Tochtergesellschaften verfügt Herr 
Balzarini am 30. Juni 2009  über keine offen zu legende 
Verwaltungsratsmandate.

Ludwig Reinsperger, 1961, AT, Wollerau, Dr. techn., 
MBA, Chief Investment Officer (in dieser Funktion seit  
1. Januar 2006). Herr Dr. Reinsperger trat anfangs 2002 
in die PSP-Swiss-Property-Gruppe ein und befasste sich 
bis Ende 2005 vorab mit dem Aufbau des Immobilien-
Asset-Management.

Ausbildung: Herr Dr. Reinsperger schloss sein Studium 
der Technischen Mathematik an der Technischen Univer-
sität Graz 1992 mit dem Dr. techn. ab und erwarb 1994 
einen MBA an der Indiana University in Bloomington  
(Ind., USA).

Berufliche Tätigkeit: Herr Dr. Reinsperger war von Mitte 
1994 bis Mitte 1998 bei der Schweizerischen Bank
gesellschaft in Zürich auf den Gebieten Credit Risk  
Management und Risk-Capital-Messung tätig. Mitte 
1998 wechselte er zur Zurich Financial Services, wo er 
bis anfangs 2002 im Bereich Corporate Finance für ver-
schiedene quantitative Projekte wie Dynamic Financial 
Analysis verantwortlich war.

Am 30. Juni 2009  verfügt Herr Dr. Reinsperger über 
keine offen zu legende Verwaltungsratsmandate.

4.2	 Managementverträge

Es bestehen keine Managementverträge mit Gesell-
schaften ausserhalb der Gruppe.

5	E ntschädigungen, Beteiligungen 	
	 und Darlehen

5.1	I nhalt und Festsetzungsverfahren 
	 der Entschädigungen und des Aktien-	
	O ptionsplans

Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats 
erhalten ein fixes Honorar, welches vom Entschädi-
gungsausschuss des Verwaltungsrats festgelegt wird; 
die letzte Anpassung erfolgte am 22. November 2006 
per 1. Januar 2007. Der Entschädigungsausschuss hat 
am 18. August 2008 eine Neuregelung der Entschädi-
gungen für die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwal-
tungsrats per 1. Januar 2009 beschlossen.

Das exekutive Mitglied des Verwaltungsrats und die 
übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine 
Jahresentschädigung, welche sich aus einem Basissalär 
und einem Bonus zusammensetzt. Im Rahmen der Vor-
sorge wird nur das Basissalär versichert. Die Beiträge 
der Gesellschaft für die Vorsorge dieser Begünstigten 
werden für das Geschäftsjahr 2008 separat ausgewie-
sen (vgl. Ziffer 5.2, Seite 109).

Mit dem Bonus für die Mitglieder der Geschäftsleitung 
wird eine nachhaltige Maximierung des Reingewinns 
pro Aktie (EPS) und des inneren Werts pro Aktie (NAV) 
angestrebt. Die Grösse des Immobilienportfolios per 
se wird bei der Festlegung des Bonus bewusst nicht 
berücksichtigt, da Akquisitionen nicht als primäres 
Ziel, sondern nur als Mittel zur Erhöhung des EPS gel-
ten. Der individuelle Bonus wird aufgrund des EPS  
des massgeblichen Geschäftsjahrs (zu 80 % EPS ohne 
Liegenschaftserfolge und zu 20% Liegenschaftserfolgs-
Anteil am gesamten EPS) berechnet. Ausschlaggebend 
ist nicht nur die absolute Höhe des EPS, sondern in 
gleichem Umfang auch deren Veränderung. Eine positive 
(negative) Veränderung des EPS ohne Liegenschaftser-
folge gegenüber dem Vorjahr hat eine positive (negati-
ve) Auswirkung auf die Bonusauszahlung, wobei eine 
negative Veränderung erst ab dem Jahr 2009 berücksich-
tigt wird. Der Bonus wird grundsätzlich je zur Hälfte in 
bar und in vertraglich für zwei Jahre gesperrten Aktien aus-
bezahlt. Bezüglich Rechnungslegung gelangt das «Accrual 
Prinzip» zur Anwendung, vergleiche die konsolidierte 
Jahresrechnung, Anmerkung Nr. 26, Seiten 71 bis 74.

Basissaläre und Boni für die Mitglieder der Geschäfts
leitung werden vom Entschädigungsausschuss des  
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Verwaltungsrats festgelegt, letztmals durch Unterzeichnung 
entsprechender Arbeitsverträge am 20. November 2007, 
rückwirkend per 1. Januar 2007, bzw. am 17. August 
2008, rückwirkend per 1. Januar 2008. Alle Verwaltungs-
ratsmitglieder haben Einsicht in die Protokolle des Ent-
schädigungsausschusses.

Die Arbeitsverträge mit den Mitgliedern der Geschäfts-
leitung sind auf 12 Monate kündbar, erstmals am  
31. Dezember 2009 auf 31. Dezember 2010 (Anpas-
sung mittels Arbeitsvertragsnachträgen am 17. August 
2008, mit Wirkung ab 1. Juli 2008). Für den Fall einer 
erfolgreichen öffentlichen Übernahme (Mehrheit von 
mehr als 50 % oder Fusionstatbestand) ist vertraglich 
ein individueller Sonderbonus auf dem den minimalen 
Aktienangebotspreis gemäss BEHG übersteigenden 
Aktienkaufpreis vorgesehen; für CHF 1.00 Kaufpreiser-
höhung pro Aktie beträgt der Sonderbonus für die  
gesamte Geschäftsleitung CHF 0.0183. Dieser Sonder-
bonus soll zu 100 % in bar, innert 10 Arbeitstagen nach 
dem erfolgreichen Abschluss der öffentlichen Über-
nahme, ausgerichtet werden.

An den Sitzungen des Entschädigungsausschusses, 
die sich mit den Arbeitsverträgen der Geschäftsleitung 
und insbesondere deren Entschädigungen befassen, 
sind die Mitglieder der Geschäftsleitung nicht anwe-
send, der Delegierte des Verwaltungsrats – aufgrund 
besonderer Einladung des Verwaltungsratspräsidenten – 
höchstens mit beratender Stimme.

5.2	 Geschäftsjahr 2008

Zu den Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen 
2008 vergleiche die konsolidierte Jahresrechnung,  
Anmerkung Nr. 26, Seiten 71 bis 74.

6	 Mitwirkungsrechte der Aktionäre

6.1	S timmrechtsbeschränkung und 
	 -vertretung

Nach Artikel 13 der Statuten gibt jede Aktie, deren Eigen-
tümer oder Nutzniesser im Aktienbuch als Aktionär mit 
Stimmrecht eingetragen ist, das Recht auf eine Stimme.

Statutarische Stimmrechtsbeschränkungen bestehen 
keine.

Die Berechtigung zur Teilnahme und die Vertretung an 
der Generalversammlung sind in Artikel 12 der Statuten 
geregelt.

6.2	S tatutarische Quoren

Statutarische Quoren, die über die gesetzlichen Vor-
schriften hinausgehen, sind für keine Generalversamm-
lungsbeschlüsse vorgesehen. Gemäss Artikel 15 (1) 
der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Be-
schlüsse und vollzieht die Generalversammlung ihre 
Wahlen, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt, 
mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktien-
stimmen.

6.3	E inberufung der Generalversammlung, 
	T raktandierungsrecht der Aktionäre

Die Einberufung der Generalversammlung, die Form 
der Einberufung, das Einberufungsrecht und das Trak-
tandierungsrecht der Aktionäre sind in den Artikeln 10 
und 11 der Statuten geregelt. 

Die Generalversammlung vom 2. April 2009 hat an-
gesichts der in den letzten Jahren vorgenommenen  
Kapitalherabsetzungen beschlossen, das Traktandie-
rungsrecht der Aktionäre durch eine Lockerung von 
Artikel 11 (2) der Statuten zu verstärken: Neu reichen 
Aktien im Nennwert von mindestens CHF 500 000 als 
Legitimationsbasis aus (bisher: Aktien im Nennwert 
von mindestens CHF 1 000 000).

6.4	S tichtag für die Eintragungen im 
	 Aktienbuch

Der Stichtag für die Eintragungen im Aktienbuch im 
Hinblick auf die Teilnahme an der Generalversammlung 
wird gemäss Artikel 12 (1) der Statuten vom Verwal-
tungsrat bezeichnet. Dieser Stichtag wird den Aktionä-
ren in der Einladung zur Generalversammlung bekannt 
gegeben.

Im Übrigen verweisen wir zur Eintragung der Aktionäre 
und Nutzniesser von PSP-Aktien ins Aktienbuch auf 
Artikel 7 der Statuten.
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7	K ontrollwechsel und Abwehr-		
	ma ssnahmen

7.1	 Angebotspflicht

Es bestehen keine statutarischen Regelungen betref-
fend «opting-out» oder «opting-up» im Sinn von Artikel 
22 bzw. 32 BEHG.

7.2	K ontrollwechselklauseln

Mit Ausnahme der unter Ziffer 5.1 offen gelegten Salär-
garantien und Spezialboni sind keine Kontrollwechsel-
klauseln vereinbart.

8	R evisionsstelle

8.1	Da uer des Mandats und Amtsdauer 
	 des leitenden Revisors

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat ihr bestehen-
des Revisionsmandat im Februar 2000 übernommen 
(Eintragung ins Handelsregister des Kantons Zug am  
4. Februar 2000). Sie wurde zuletzt durch die ordent- 
liche Generalversammlung vom 2. April 2009 für das 
Geschäftsjahr 2009 als Revisionsstelle wieder gewählt.

Die für das bestehende Revisionsmandat verantwortliche 
Lead-Engagement-Partnerin hat ihr Amt per Geschäfts-
jahr 2006 angetreten.

8.2	R evisionshonorar

Die Kosten für die Revision der Jahresrechnung und 
der Konzernrechnung 2008 sowie die Reviews der 
Halbjahresrechnung per 30. Juni 2008 sowie der Quar-
talsberichterstattung per 31. März und 30. September 
2008 betrugen CHF 0.76 Mio.

Die Kosten des Reviews der Quartalsberichterstattung 
per 31. März 2009 beliefen sich auf CHF 0.04 Mio.

8.3	Z usätzliche Honorare

Für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der Pricewa-
terhouseCoopers AG CHF 0.12 Mio. zusätzliche Hono-
rare für die Beratung in Spezialprojekten in Rechnung 
gestellt.

8.4	 Aufsichts- und Kontrollinstrumente 		
	g egenüber der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat und das Audit Committee stehen 
in direktem Kontakt mit der externen Revisionsstelle 
bezüglich der Durchführung der Revisions- und Review
arbeiten für die Jahres- bzw. Halbjahres- und Quar-
talsabschlüsse. Die Vertreter der Revisionsstelle neh-
men auf Einladung des Verwaltungsrats bzw. des 
Audit Committee an den diese Themenkreise berüh-
renden Sitzungen teil; 2008 handelte es sich um drei 
Verwaltungsratssitzungen und um drei Audit-Committee-
Sitzungen, im 1. Halbjahr 2009 um zwei Verwaltungsrats-
sitzungen und um zwei Audit-Committee-Sitzungen.

In der ordentlichen Februarsitzung legen die Vertreter 
der Revisionsstelle üblicherweise ihre Revisionsberich-
te für das geprüfte Geschäftsjahr vor, in der ordentli-
chen Novembersitzung ihren Prüfungsplan für das zu 
Ende gehende Geschäftsjahr. An weiteren Sitzungen 
berichtet die Revisionsstelle über ihre Reviewtätigkeit 
für die Quartals- bzw. Halbjahresabschlüsse.

Wie unter Ziffer 3.6 auf Seite 107 erwähnt, können der 
Verwaltungsrat und sein Audit Committee die Revisi-
onsstelle bei Bedarf auch mit speziellen Prüfaufgaben 
betrauen.

9	 Besonderer Revisor

Die Generalversammlung vom 2. April 2009 hat die 
Statutenbestimmungen betreffend den besonderen 
Revisor gestrichen.
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10	I nformationspolitik

Die PSP Swiss Property AG informiert ihre Aktionäre 
und den Kapitalmarkt offen, aktuell und mit grösst-
möglicher Transparenz.

Die finanzielle Berichterstattung erfolgt in Form der 
Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte. Diese wer-
den in Übereinstimmung mit den International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) des International  
Accounting Standards Board (IASB) erstellt und ent-
sprechen dem schweizerischen Gesetz sowie den 
Vorschriften des Kotierungsreglements und des  
Zusatzreglements für die Kotierung von Immobilien-
gesellschaften der SIX Swiss Exchange.

Investor Relations
Vasco Cecchini, Telefon +41 (0)44 625 57 23
E-Mail investor.relations@psp.info
PSP Group Services AG, Brandschenkestrasse 152a,
Postfach, 8027 Zürich

Sekretariat des Verwaltungsrats
Dr. Samuel Ehrhardt, Chief Legal Officer
Telefon +41 (0)44 625 50 08
E-Mail samuel.ehrhardt@psp.info

www.psp.info
Weitere Informationen sowie alle Publikationen (wie 
insbesondere Geschäftsbericht 2008, Halbjahres-
bericht 2009 (ab 18. August 2009) und Statuten der 
Gesellschaft) sind unter www.psp.info, Link Investor 
Relations/Reporting bzw. Link Corporate Governance, 
abrufbar. Die Publikationen können auch bei der 
vorstehenden Adresse der Investor Relations ange-
fordert werden.




